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806/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Gabriel Obernosterer, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 09.07.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 09.07.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1988 und das 
Körperschaftsteuergesetz 1988 geändert werden 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Artikel 1  

 Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. 
Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 54/2020, wird wie folgt geändert: 

 

 § 28 Abs. 3 Z 3 zweiter Satz lautet:  

 „§ 8 Abs. 2 dritter und vierter Satz gilt entsprechend.“  

(3) Folgende Aufwendungen, soweit sie 
Herstellungsaufwand darstellen, sind über Antrag 
gleichmäßig auf fünfzehn Jahre verteilt abzusetzen: 

 1. … 

 (3) Folgende Aufwendungen, soweit sie 
Herstellungsaufwand darstellen, sind über Antrag 
gleichmäßig auf fünfzehn Jahre verteilt abzusetzen: 

 1. … 

 3. Aufwendungen auf Grund des 
Denkmalschutzgesetzes. § 8 Abs. 2 zweiter und 
dritter Satz gilt entsprechend. 

  3. Aufwendungen auf Grund des 
Denkmalschutzgesetzes. § 8 Abs. 2 zweiter und 
dritter und vierter Satz gilt entsprechend. 

Werden zur Finanzierung dieses Herstellungsaufwandes 
erhöhte Zwangsmieten oder erhöhte Mieten, die auf 
ausdrücklich gesetzlich vorgesehenen Vereinbarungen 
beruhen, eingehoben, dann kann der 
Herstellungsaufwand gleichmäßig auch auf die Laufzeit 
der erhöhten Mieten, mindestens aber gleichmäßig auf 

 Werden zur Finanzierung dieses Herstellungsaufwandes 
erhöhte Zwangsmieten oder erhöhte Mieten, die auf 
ausdrücklich gesetzlich vorgesehenen Vereinbarungen 
beruhen, eingehoben, dann kann der 
Herstellungsaufwand gleichmäßig auch auf die Laufzeit 
der erhöhten Mieten, mindestens aber gleichmäßig auf 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004570
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 09.07.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 09.07.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
zehn Jahre verteilt werden. Bei Übertragung des 
Gebäudes auf eine andere Person können restliche 
Teilbeträge ab dem der Übertragung folgenden 
Kalenderjahr vom Rechtsnachfolger nur fortgesetzt 
werden, wenn das Gebäude unentgeltlich erworben 
wurde. 

 

zehn Jahre verteilt werden. Bei Übertragung des 
Gebäudes auf eine andere Person können restliche 
Teilbeträge ab dem der Übertragung folgenden 
Kalenderjahr vom Rechtsnachfolger nur fortgesetzt 
werden, wenn das Gebäude unentgeltlich erworben 
wurde. 

 

 Artikel 2  

 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Körperschaftsteuergesetz 1988, BGBl. 
Nr. 401/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 104/2019, wird wie folgt geändert: 

 

 In § 24 Abs. 3 Z 1 erster Satz entfällt der Ausdruck „der 
Körperschaftsteuer“. 

 

(3) Für die Veranlagung und Entrichtung der Steuer 
gilt Folgendes: 

 (3) Für die Veranlagung und Entrichtung der Steuer 
gilt Folgendes: 

 1. Es sind die Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes 1988 über die 
Veranlagung und Entrichtung der 
Körperschaftsteuer sinngemäß anzuwenden. Die 
Körperschaftsteuererklärung für unbeschränkt 
Steuerpflichtige ist elektronisch zu übermitteln. 
Ist dem Steuerpflichtigen die elektronische 
Übermittlung der Steuererklärung mangels 
technischer Voraussetzungen unzumutbar, hat 
die Übermittlung der Steuererklärung unter 
Verwendung des amtlichen Vordrucks zu 
erfolgen. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der 
elektronischen Übermittlung der 
Steuererklärung mit Verordnung festzulegen. In 
der Verordnung kann vorgesehen werden, dass 
sich der Steuerpflichtige einer bestimmten 

 
 1. Es sind die Vorschriften des 

Einkommensteuergesetzes 1988 über die 
Veranlagung und Entrichtung der 
Körperschaftsteuer sinngemäß anzuwenden. Die 
Körperschaftsteuererklärung für unbeschränkt 
Steuerpflichtige ist elektronisch zu übermitteln. 
Ist dem Steuerpflichtigen die elektronische 
Übermittlung der Steuererklärung mangels 
technischer Voraussetzungen unzumutbar, hat 
die Übermittlung der Steuererklärung unter 
Verwendung des amtlichen Vordrucks zu 
erfolgen. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der 
elektronischen Übermittlung der 
Steuererklärung mit Verordnung festzulegen. In 
der Verordnung kann vorgesehen werden, dass 
sich der Steuerpflichtige einer bestimmten 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004569
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 09.07.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 09.07.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
geeigneten öffentlich-rechtlichen oder 
privatrechtlichen Übermittlungsstelle zu 
bedienen hat. 

 

geeigneten öffentlich-rechtlichen oder 
privatrechtlichen Übermittlungsstelle zu 
bedienen hat. 
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